
Satzung der Gemeinde Grödersby

über die Erhebung einer Hundesteuer

(Hundesteuersatzung)

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H., S.
57) in der zurzeit gültigen Fassung und der §§ 1, 2 und 3 des Kommunalabgabengesetzes des Landes
Schleswig-Holstein (KAG) vom 10.01.2005 (GVOBl. Schl.-H., S. 27) in der zurzeit gültigen Fassung
wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 24.06.2014 zuletzt geändert durch
Beschluss am 08.12.2015 folgende Hundesteuersatzung erlassen:

§ 1
Steuergegenstand

Gegenstand der Steuer ist das Halten von Hunden im Gemeindegebiet.

§ 2
Steuerpflicht

(1) Steuerpflichtig ist, wer einen Hund in seinem Haushalt oder Wirtschaftsbetrieb aufgenommen hat
(Hundehalter/in).

(2) Alle in einem Haushalt gehaltenen Hunde gelten als von den Haushaltsangehörigen gemeinsam
gehalten.

(3) Halten mehrere Personen gemeinschaftlich einen oder mehrere Hunde, so sind sie Gesamt-
schuldner.

(4) Ist der Hundehalter nicht zugleich Eigentümer des Hundes, so haftet der Eigentümer neben dem
Steuerschuldner als Gesamtschuldner.

§ 3
Beginn und Ende der Steuerpflicht

(1) Die Steuerpflicht entsteht mit dem Kalendermonat, in dem ein Hund in einen Haushalt oder Wirt-
schaftsbetrieb aufgenommen wird, frühestens mit dem Kalendermonat, in dem er drei Monate alt
wird.

(2) Wer einen Hund nicht länger als einen Monat in Pflege oder Verwahrung genommen hat oder auf
Probe oder zum Anlernen hält, braucht ihn nicht zu versteuern.

(3) Die Steuerpflicht endet mit dem Kalendermonat, in dem der Hund abgeschafft wird, abhanden
kommt oder eingeht.

(4) Bei Wohnortwechsel eines Hundehalters endet die Steuerpflicht mit Ablauf des Kalendermonats,
in dem der Wegzug fällt; sie beginnt mit dem auf den Zuzug folgenden Kalendermonat, frühestens
jedoch mit Ablauf der Steuerpflicht in der Zuzugskommune.

(5) Wer einen versteuerten Hund oder anstelle eines abgeschafften, abhanden gekommenen oder
eingegangenen versteuerten Hundes einen neuen Hund erwirbt, wird dafür mit dem auf den Er-
werb folgenden Kalendermonat steuerpflichtig.



§ 4
Steuersatz

(1) Die Steuer beträgt jährlich:

für den 1. Hund 36,-- EUR
für jeden weiteren Hund 48,-- EUR
für den 1. gefährlichen Hund (Abs. 3) 240,-- EUR
für jeden weiteren gefährlichen Hund 360,-- EUR.

(2) Hunde, die steuerfrei gehalten werden dürfen (§ 7), werden bei der Berechnung der Anzahl der
Hunde nicht angesetzt. Hunde, für die die Steuer ermäßigt wird (§ 5), gelten als erste Hunde.

(3) Als gefährlich gelten die Hunde, die von der Ordnungsbehörde als gefährlich eingestuft werden.

§ 5
Steuerermäßigung

(1) Die Steuer ist auf Antrag des Steuerpflichtigen auf die Hälfte zu ermäßigen für das Halten von

a) Hunden, die zur Bewachung von Gebäuden benötigt werden, welche von dem nächsten
bewohnten Gebäude mehr als 300 m Luftlinie entfernt liegen;

b) Hunden, die zur Bewachung von Binnenschiffen benötigt werden;
c) Hunden, die von zugelassenen Unternehmen des Bewachungsgewerbes oder von be-

rufsmäßigen Einzelwächtern bei Ausübung des Wachdienstes benötigt werden;
d) abgerichteten Hunden, die von Artisten und berufsmäßigen Schaustellern zur Ausübung

Ihres Berufes benötigt werden;
e) Hunden, die als Melde-, Sanitäts-, Schutz-, Fährten- oder Rettungshunde verwendet wer-

den und eine Prüfung vor anerkannten Leistungsrichtern abgelegt haben. Das mit dem
Antrag vorzulegende Prüfungszeugnis darf nicht älter als zwei Jahre sein.;

f) Jagdgebrauchshunden, die eine Jagdeignungsprüfung abgelegt haben und jagdlich ver-
wendet werden.

(2) Personen, die gewerbsmäßig mit Hunden handeln und dieses Gewerbe angemeldet haben,
haben zwei Hunde mit den Steuersätzen für den ersten und zweiten Hund zu versteuern. Für die
weiteren Hunde, die weniger als sechs Monate im Besitz sind, braucht keine Steuer entrichtet zu
werden.

§ 6
Zwingersteuer

(1) Von Hundezüchtern, die mindestens zwei rassereine Hunde der gleichen Rasse, darunter eine
Hündin im zuchtfähigen Alter zu Zuchtzwecken halten, wird die Steuer auf Antrag in der Form
einer Zwingersteuer erhoben, wenn der Zwinger und die Zuchttiere in ein von einer anerkannten
Hundezuchtvereinigung geführtes Zucht- oder Stammbuch eingetragen sind.

(2) Die Zwingersteuer beträgt für jeden Hund, der zu Zuchtzwecken gehalten wird, die Hälfte der
Steuer nach § 4 Abs. 1, jedoch nicht mehr als die Steuer für einen ersten und einen zweiten Hund.
Das Halten selbstgezogener Hunde ist steuerfrei, solange sie sich im Zwinger befinden und nicht
älter als 6 Monate sind.

§ 7
Steuerbefreiung

Steuerbefreiung ist auf Antrag zu gewähren für das Halten von

1. Diensthunden staatlicher und kommunaler Dienststellen und Einrichtungen, deren Unterhalts-
kosten überwiegend aus öffentlichen Mitteln bestritten werden;

2. Gebrauchshunden von Forstbeamten, im Privatforstdienst angestellten Personen, von bestä-
tigten Jagdaufsehern und von Feldschutzkräften in der für den Forst-, Jagd- oder Feldschutz
erforderlichen Anzahl;


